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Anlage 6  
zum Vertrag nach § 132 b Absatz 1 SGB V 

 
 
 

Leistungsbeschreibung 
nach § 10 

 
 
 
 

Soziotherapie umfasst die im Folgenden aufgeführten Leistungen, welche die Patienten zur 

selbstständigen Inanspruchnahme ärztlicher oder ärztlich verordneter Maßnahmen befähi-

gen sollen: 

 

Folgende Leistungen sind in jedem Fall zu erbringen: 

 

1. Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungsplans  

 

Verordnender Arzt, soziotherapeutischer Leistungserbringer und Patienten wirken bei 

der Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungsplans zusammen. 

 

2. Koordination von Behandlungsmaßnahmen und Leistungen 

 

Der soziotherapeutische Leistungserbringer koordiniert die Inanspruchnahme ärztlicher 

Behandlung und verordneter Leistungen für die Patienten gemäß dem soziotherapeu-

tischen Betreuungsplan. Dies umfasst sowohl aktive Hilfe und Begleitung als auch An-

leitung zur Selbsthilfe. Dabei soll der soziotherapeutische Leistungserbringer die Pati-

enten zur Selbstständigkeit anleiten und ihn so von der soziotherapeutischen Betreu-

ung unabhängig machen. 

 

3. Arbeit im sozialen Umfeld 

 

Der soziotherapeutische Leistungserbringer analysiert die häusliche, soziale und beruf-

liche Situation der Patienten und kann zur Unterstützung Familienangehörige, Freunde 

und Bekannte einbeziehen. Um die Therapieziele zu erreichen, kann er die Patienten 

an komplementäre Dienste heranführen. 
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4. Soziotherapeutische Dokumentation 

 

Der soziotherapeutische Leistungserbringer dokumentiert fortlaufend Ort, Dauer und 

Inhalt der Arbeit mit und für die Patienten und die Entwicklung der Patienten. Die so-

ziotherapeutische Dokumentation enthält insbesondere Angaben zu: 

 

− den durchgeführten soziotherapeutischen Maßnahmen (Art und Umfang), 

− dem Behandlungsverlauf und 

− den bereits erreichten bzw. den noch verbliebenen Therapie(teil-)zielen. 

 

 

Folgende Leistungen können ggf. aufgrund der Struktur der spezifischen Patientenprobleme 

vom soziotherapeutischen Leistungserbringer erbracht werden: 

 

1. Motivations- (antriebs-) relevantes Training 

 

Mit den Patientenwerden praktische Übungen zur Verbesserung von Motivation, Be-

lastbarkeit und Ausdauer durchgeführt. Sie finden im Lebensumfeld der Patienten statt. 

 

2. Training zur handlungsrelevanten Willensbildung 

 

Das Training beinhaltet die Einübung von Verhaltensänderungen, Übungen zur Tages-

strukturierung und zum planerischen Denken. Dabei ist Hilfestellung bei der Bewälti-

gung von Konflikten zu geben und eine selbstständige Konfliktlösung bzw. Konfliktver-

meidung einzuüben. 

 

3. Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung 

 

Diese beinhaltet Hilfen beim Erkennen von Krisen (Frühwarnzeichen) und zur Krisen-

vermeidung, sowie die Förderung der Compliance und von gesunden Persönlichkeits-

anteilen. 
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4. Hilfe in Krisensituationen 

 

Bei auftretenden Krisen erfolgt entsprechende Hilfe, ggf. auch aufsuchend, zur Ver-

meidung erheblicher Verschlimmerung sowohl der Krankheit als auch der häuslichen, 

sozialen und beruflichen Situation des Patienten. 

 

 

 

 


